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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1965

Norm

AngG §27 C1

Rechtssatz

Wird an einem Freitag abend ein Entlassungsgrund gesetzt, die Entlassung aber erst am darau5olgenden Montag

erklärt, so ist diese nicht verspätet ausgesprochen worden.

Entscheidungstexte

4 Ob 139/65

Entscheidungstext OGH 30.11.1965 4 Ob 139/65

Veröff: SozM IA/d,685

Schlagworte

SW: Angestellte, Verspätung, Zeitpunkt, Frist, Verwirkung, Verschweigung, Verzicht, Erklärung, vorzeitige Auflösung,

Ende, Beendigung, Dienstverhältnis, Arbeitsverhältnis, Unverzüglichkeit, Rechtzeitigkeit, Verfristung
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